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Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 
 

 

ERSTER TEIL 
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

 

§ 1 

Berufsbildung 

(1) Berufsbildung im Sinne dieses Gesetzes sind die Berufsausbildungsvorbereitung, die 

Berufsausbildung, die berufliche Fortbildung und die berufliche Umschulung. 

(1a) Die Berufsausbildungsvorbereitung dient dem Ziel, an eine Berufsausbildung in einem 

anerkannten Ausbildungsberuf oder eine gleichwertige Berufsausbildung heranzuführen. 

(2) Die Berufsausbildung hat eine breit angelegte berufliche Grundbildung und die für die 

Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit notwendigen fachlichen Fertigkeiten und 

Kenntnisse in einem geordneten Ausbildungsgang zu vermitteln. Sie hat ferner den Erwerb 

der erforderlichen Berufserfahrungen zu ermöglichen. 

(3) Die berufliche Fortbildung soll es ermöglichen, die beruflichen Kenntnisse und Fertig-

keiten zu erhalten, zu erweitern, der technischen Entwicklung anzupassen oder beruflich 

aufzusteigen. 

(4) Die berufliche Umschulung soll zu einer anderen beruflichen Tätigkeit befähigen. 

(5) Berufsbildung wird durchgeführt in Betrieben der Wirtschaft, in vergleichbaren Einrich-

tungen außerhalb der Wirtschaft, insbesondere des öffentlichen Dienstes, der Angehörigen 

freier Berufe und in Haushalten (betriebliche Berufsbildung) sowie in berufsbildenden Schu-

len und sonstigen Berufsbildungseinrichtungen außerhalb der schulischen und betrieblichen 

Berufsbildung. 

 

§ 2 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Berufsbildung, soweit sie nicht in berufsbildenden Schulen 

durchgeführt wird, die den Schulgesetzen der Länder unterstehen. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für 

1. die Berufsbildung in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, 

2. die Berufsbildung auf Kauffahrteischiffen, die nach dem Flaggenrechtsgesetz vom 8. Feb-

ruar 1951 (BGBl. I S. 79) die Bundesflagge führen, soweit es sich nicht um Schiffe der klei-

nen Hochseefischerei oder der Küstenfischerei handelt. 
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ZWEITER TEIL 
BERUFSAUSBILDUNGSVERHÄLTNIS 

 

ERSTER ABSCHNITT 

BEGRÜNDUNG DES BERUFSAUSBILDUNGSVERHÄLTNISSES 

 

§ 3 

Vertrag 

(1) Wer einen anderen zur Berufsausbildung einstellt (Ausbildender), hat mit dem Auszubil-

denden einen Berufsausbildungsvertrag zu schließen. 

(2) Auf den Berufsausbildungsvertrag sind, soweit sich aus seinem Wesen und Zweck und 

aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, die für den Arbeitsvertrag geltenden Rechtsvor-

schriften und Rechtsgrundsätze anzuwenden. 

(3) Schließen Eltern mit ihrem Kind einen Berufsausbildungsvertrag, so sind sie von dem 

Verbot des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuches befreit. 

(4) Ein Mangel in der Berechtigung, Auszubildende einzustellen oder auszubilden, berührt 

die Wirksamkeit des Berufsausbildungsvertrages nicht. 

 

§ 4 

Vertragsniederschrift 

(1) Der Ausbildende hat unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages, spä-

testens vor Beginn der Berufsausbildung, den wesentlichen Inhalt des Vertrages schriftlich 

niederzulegen. In die Niederschrift sind mindestens aufzunehmen 

1. Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung, insbesondere die 

Berufstätigkeit, für die ausgebildet werden soll, 

2. Beginn und Dauer der Berufsausbildung, 

3. Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte, 

4. Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit, 

5. Dauer der Probezeit, 

6. Zahlung und Höhe der Vergütung, 

7. Dauer des Urlaubs, 

8. Voraussetzungen, unter denen der Berufsausbildungsvertrag gekündigt werden kann, 

9. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienst-

vereinbarungen, die auf das Berufsausbildungsverhältnis anzuwenden sind. 
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(2) Die Niederschrift ist von dem Ausbildenden, dem Auszubildenden und dessen gesetz-

lichem Vertreter zu unterzeichnen. 

(3) Der Ausbildende hat dem Auszubildenden und dessen gesetzlichem Vertreter eine Aus-

fertigung der unterzeichneten Niederschrift unverzüglich auszuhändigen. 

(4) Bei Änderungen des Berufsausbildungsvertrages gelten die Absätze 1 bis 3 ent-

sprechend. 

 

§ 5 

Nichtige Vereinbarungen 

(1) Eine Vereinbarung, die den Auszubildenden für die Zeit nach Beendigung des Be-

rufsausbildungsverhältnisses in der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit beschränkt, ist 

nichtig. Dies gilt nicht, wenn sich der Auszubildende innerhalb der letzten sechs Monate des 

Berufsausbildungsverhältnisses dazu verpflichtet, nach dessen Beendigung mit dem Ausbil-

denden ein Arbeitsverhältnis einzugehen. 

(2) Nichtig ist eine Vereinbarung über 

1. die Verpflichtung des Auszubildenden für die Berufsausbildung eine Entschädigung zu 

zahlen, 

2. Vertragsstrafen, 

3. den Ausschluss oder die Beschränkung von Schadensersatzansprüchen, 

4. die Festsetzung der Höhe eines Schadensersatzes in Pauschbeträgen. 

 

 

ZWEITER ABSCHNITT 

INHALT DES BERUFSAUSBILDUNGSVERHÄLTNISSES 

 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

PFLICHTEN DES AUSBILDENDEN 

 

§ 6 

Berufsausbildung 

(1) Der Ausbildende hat 

1. dafür zu sorgen, dass dem Auszubildenden die Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt 

werden, die zum Erreichen des Ausbildungszieles erforderlich sind, und die Berufsausbil-

dung in einer durch ihren Zweck gebotenen Form planmäßig, zeitlich und sachlich ge-
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gliedert so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit 

erreicht werden kann, 

2. selbst auszubilden oder einen Ausbilder ausdrücklich damit zu beauftragen, 

3. dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel, insbesondere Werkzeuge und 

Werkstoffe zur Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwi-

schen- und Abschlussprüfungen, auch soweit solche nach Beendigung des Be-

rufsausbildungsverhältnisses stattfinden, erforderlich sind, 

4. den Auszubildenden zum Besuch der Berufsschule sowie zum Führen von Berichtsheften 

anzuhalten, soweit solche im Rahmen der Berufsausbildung verlangt werden, und diese 

durchzusehen, 

5. dafür zu sorgen, dass der Auszubildende charakterlich gefördert sowie sittlich und körper-

lich nicht gefährdet wird. 

(2) Dem Auszubildenden dürfen nur Verrichtungen übertragen werden, die dem Ausbil-

dungszweck dienen und seinen körperlichen Kräften angemessen sind. 

 

§ 7 

Freistellung 

Der Ausbildende hat den Auszubildenden für die Teilnahme am Berufsschulunterricht und an 

Prüfungen freizustellen. Das gleiche gilt, wenn Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Aus-

bildungsstätte durchzuführen sind. 

 

§ 8 

Zeugnis 

(1) Der Ausbildende hat dem Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsver-

hältnisses ein Zeugnis auszustellen. Hat der Ausbildende die Berufsausbildung nicht selbst 

durchgeführt, so soll auch der Ausbilder das Zeugnis unterschreiben. 

(2) Das Zeugnis muss Angaben enthalten über Art, 

Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kennt-

nisse des Auszubildenden. Auf Verlangen des Auszubildenden sind auch Angaben über 

Führung, Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen. 
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ZWEITER UNTERABSCHNITT 

PFLICHTEN DES AUSZUBILDENDEN 

 

§ 9 

Verhalten während der Berufsausbildung 

Der Auszubildende hat sich zu bemühen, die Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die 

erforderlich sind, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Er ist insbesondere verpflichtet, 

1. die ihm im Rahmen seiner Berufsausbildung aufgetragenen Verrichtungen sorgfältig aus-

zuführen, 

2. an Ausbildungsmaßnahmen teilzunehmen, für die er nach § 7 freigestellt wird, 

3. den Weisungen zu folgen, die ihm im Rahmen der Berufsausbildung vom Ausbildenden, 

vom Ausbilder oder von anderen weisungsberechtigten Personen erteilt werden, 

4. die für die Ausbildungsstätte geltende Ordnung zu beachten, 

5. Werkzeug, Maschinen und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln, 

6. über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren. 

 

 

DRITTER UNTERABSCHNITT 

VERGÜTUNG 

 

§ 10 

Vergütungsanspruch 

(1) Der Ausbildende hat dem Auszubildenden eine angemessene Vergütung zu gewähren. 

Sie ist nach dem Lebensalter des Auszubildenden so zu bemessen, dass sie mit fort-

schreitender Berufsausbildung, mindestens jährlich, ansteigt. 

(2) Sachleistungen können in Höhe der nach § 160 Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung1 

festgesetzten Sachbezugswerte angerechnet werden, jedoch nicht über fünfundsiebzig vom 

Hundert der Bruttovergütung hinaus. 

(3) Eine über die vereinbarte regelmäßige tägliche Ausbildungszeit hinausgehende Be-

schäftigung ist besonders zu vergüten oder durch entsprechende Freizeit auszugleichen. 

 

                                                           
1 § 160 Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung ist durch Art. II § 1 Nr. 1 Buchstabe a des Sozialgesetzbuches gestrichen 
worden. An seine Stelle ist § 17 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch getreten, der die Bundesregierung ermächtigt, den Wert 
der Sachbezüge festzusetzen. 
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§ 11 

Bemessung und Fälligkeit der Vergütung 

(1) Die Vergütung bemisst sich nach Monaten. Bei Berechnung der Vergütung für einzelne 

Tage wird der Monat zu dreißig Tagen gerechnet. 

(2) Die Vergütung für den laufenden Kalendermonat ist spätestens am letzten Arbeitstag des 

Monats zu zahlen. 

 

§ 12 

Fortzahlung der Vergütung 

(1) Dem Auszubildenden ist die Vergütung auch zu zahlen 

1. für die Zeit der Freistellung (§ 7), 

2. bis zur Dauer von sechs Wochen, wenn er 

a) sich für die Berufsausbildung bereit hält, diese aber ausfällt oder 

b) aus einem sonstigen, in seiner Person liegenden Grund unverschuldet verhindert ist, sei-

ne Pflichten aus dem Berufsausbildungsverhältnis zu erfüllen. 

Wenn der Auszubildende infolge einer unverschuldeten Krankheit, einer Maßnahme der me-

dizinischen Vorsorge oder Rehabilitation, einer Sterilisation oder eines Abbruchs der 

Schwangerschaft durch einen Arzt an der Berufsausbildung nicht teilnehmen kann, findet 

das Entgeltfortzahlungsgesetz Anwendung. 

(2) Kann der Auszubildende während der Zeit, für welche die Vergütung fortzuzahlen ist, aus 

berechtigtem Grund Sachleistungen nicht abnehmen, so sind diese nach den Sachbezugs-

werten (§ 10 Abs. 2) abzugelten. 

 

 

DRITTER ABSCHNITT 

BEGINN UND BEENDIGUNG DES BERUFSAUSBILDUNGSVERHÄLTNISSES 

 

§ 13 

Probezeit 

Das Berufsausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit. Sie muss mindestens einen Mo-

nat und darf höchstens drei Monate betragen. 
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§ 14 

Beendigung 

(1) Das Berufsausbildungsverhältnis endet mit dem Ablauf der Ausbildungszeit. 

(2) Besteht der Auszubildende vor Ablauf der Ausbildungszeit die Abschlussprüfung, so en-

det das Berufsausbildungsverhältnis mit Bestehen der Abschlussprüfung. 

(3) Besteht der Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, so verlängert sich das Be-

rufsausbildungsverhältnis auf sein Verlangen bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprü-

fung, höchstens um ein Jahr. 

 

§ 15 

Kündigung 

(1) Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhalten 

einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 

(2) Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur gekündigt werden 

1. aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, 

2. vom Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn er die Berufsaus-

bildung aufgeben oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen will. 

(3) Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Absatzes 2 unter Angabe der Kün-

digungsgründe erfolgen. 

(4) Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegen-

den Tatsachen dem zur Kündigung Berechtigten länger als zwei Wochen bekannt sind. Ist 

ein vorgesehenes Güteverfahren vor einer außergerichtlichen Stelle eingeleitet, so wird bis 

zu dessen Beendigung der Lauf dieser Frist gehemmt. 

 

§ 16 

Schadensersatz bei vorzeitiger Beendigung 

(1) Wird das Berufsausbildungsverhältnis nach der Probezeit vorzeitig gelöst, so kann der 

Ausbildende oder der Auszubildende Ersatz des Schadens verlangen, wenn der andere den 

Grund für die Auflösung zu vertreten hat. Dies gilt nicht im Falle des § 15 Abs. 2 Nr. 2. 

(2) Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des 

Berufsausbildungsverhältnisses geltend gemacht wird. 
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VIERTER ABSCHNITT 

SONSTIGE VORSCHRIFTEN 

 

§ 17 

Weiterarbeit 

Wird der Auszubildende im Anschluss an das Berufsausbildungsverhältnis beschäftigt, ohne 

dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf un-

bestimmte Zeit als begründet. 

 

§ 18 

Unabdingbarkeit 

Eine Vereinbarung, die zuungunsten des Auszubildenden von den Vorschriften dieses Teils 

des Gesetzes abweicht, ist nichtig. 

 

§ 18a 

Interessenvertretung 

(1) Auszubildende, deren praktische Berufsbildung in einer sonstigen Berufsbildungseinrich-

tung außerhalb der schulischen und betrieblichen Berufsbildung (§ 1 Abs. 5) mit in der Regel 

mindestens fünf Auszubildenden stattfindet und die nicht wahlberechtigt zum Betriebsrat 

nach § 7 des Betriebsverfassungsgesetzes, zur Jugend- und Auszubildendenvertretung nach 

§ 60 des Betriebsverfassungsgesetzes oder zur Mitwirkungsvertretung nach § 36 des Neun-

ten Buches Sozialgesetzbuch sind (außerbetriebliche Auszubildende), wählen eine besonde-

re Interessenvertretung. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Berufsbildungseinrichtungen von Religionsgemein-

schaften sowie auf andere Berufsbildungseinrichtungen, soweit sie eigene gleichwertige Re-

gelungen getroffen haben. 

 

§ 18b 

Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung bestimmt durch Rechtsverordnung mit 

Zustimmung des Bundesrates im Einzelnen die Fragen, auf die sich die Beteiligung erstreckt, 

die Zusammensetzung und die Amtszeit der Interessenvertretung, die Durchführung der 

Wahl, insbesondere die Feststellung der Wahlberechtigung und der Wählbarkeit sowie Art 

und Umfang der Beteiligung. 
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§ 19 

Andere Vertragsverhältnisse 

Soweit nicht ein Arbeitsverhältnis vereinbart ist, gelten für Personen, die eingestellt werden, 

um berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen zu erwerben, ohne dass es sich um 

eine Berufsausbildung im Sinne dieses Gesetzes handelt, die §§ 3 bis 18 mit der Maßgabe, 

dass die gesetzliche Probezeit abgekürzt, auf die Vertragsniederschrift verzichtet und bei 

vorzeitiger Lösung des Vertragsverhältnisses nach Ablauf der Probezeit abweichend von § 

16 Abs. 1 Satz 1 Schadensersatz nicht verlangt werden kann. 

 

DRITTER TEIL 
ORDNUNG DER BERUFSBILDUNG 

 
ERSTER ABSCHNITT 

BERECHTIGUNG ZUM EINSTELLEN UND AUSBILDEN 

 

§ 20 

Persönliche und fachliche Eignung 

(1) Auszubildende darf nur einstellen, wer persönlich geeignet ist. Auszubildende darf nur 

ausbilden, wer persönlich und fachlich geeignet ist. 

(2) Persönlich nicht geeignet ist insbesondere, wer 

1. Kinder und Jugendliche nicht beschäftigen darf oder 

2. wiederholt oder schwer gegen dieses Gesetz oder die auf Grund dieses Gesetzes er-

lassenen Vorschriften und Bestimmungen verstoßen hat. 

(3) Fachlich nicht geeignet ist, wer 

1. die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten und Kenntnisse oder 

2. die erforderlichen berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse nicht besitzt. 

(4) Wer fachlich nicht geeignet ist oder wer nicht selbst ausbildet, darf Auszubildende nur 

dann einstellen, wenn er einen Ausbilder bestellt, der persönlich und fachlich für die Be-

rufsausbildung geeignet ist. 

 

§ 21 

Erweiterte Eignung 

(1) Das Bundesministerium für Bildung und Forschung kann nach Anhören des Ständigen 

Ausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht der 
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Zustimmung des Bundesrates bedarf, über die in den §§ 20, 76 bis 96 vorgeschriebene fach-

liche Eignung hinaus bestimmen, dass der Erwerb berufs- und arbeitspädagogischer Kennt-

nisse nachzuweisen ist. Dabei können Inhalt, Umfang und Abschluss der Maßnahmen für 

den Erwerb dieser Kenntnisse geregelt werden. 

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder das sonst zuständige Fach-

ministerium kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung 

nach Anhören des Ständigen Ausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch 

Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, über die in den §§ 20, 

76 bis 96 vorgeschriebene fachliche Eignung hinaus bestimmen, dass der Erwerb zusätz-

licher fachlicher Kenntnisse nachzuweisen ist. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

§ 22 

Eignung der Ausbildungsstätte 

(1) Auszubildende dürfen nur eingestellt werden, wenn 

1. die Ausbildungsstätte nach Art und Einrichtung für die Berufsausbildung geeignet ist, 

2. die Zahl der Auszubildenden in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der Ausbil-

dungsplätze oder zur Zahl der beschäftigten Fachkräfte steht, es sei denn, dass andernfalls 

die Berufsausbildung nicht gefährdet wird. 

(2) Eine Ausbildungsstätte, in der die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten nicht in vol-

lem Umfang vermittelt werden können, gilt als geeignet, wenn dieser Mangel durch Aus-

bildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte behoben wird. 

 

§ 23 

Eignungsfeststellung 

(1) Die zuständige Stelle hat darüber zu wachen, dass die persönliche und fachliche Eignung 

sowie die Eignung der Ausbildungsstätte vorliegen. 

(2) Werden Mängel der Eignung festgestellt, so hat die zuständige Stelle, falls der Mangel zu 

beheben und eine Gefährdung des Auszubildenden nicht zu erwarten ist, den Ausbildenden 

aufzufordern, innerhalb einer von ihr gesetzten Frist den Mangel zu beseitigen. Ist der Man-

gel der Eignung nicht zu beheben oder ist eine Gefährdung des Auszubildenden zu erwarten 

oder wird der Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, so hat die zuständige Stel-

le dies der nach Landesrecht zuständigen Behörde mitzuteilen. 
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§ 24 

Untersagung des Einstellens und Ausbildens 

(1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde hat das Einstellen und Ausbilden zu unter-

sagen, wenn die persönliche oder fachliche Eignung nicht oder nicht mehr vorliegt. 

(2) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann ferner für eine bestimmte Ausbildungs-

stätte das Einstellen und Ausbilden untersagen, wenn die Voraussetzungen nach § 22 nicht 

oder nicht mehr vorliegen. 

(3) Vor der Untersagung sind die Beteiligten und die zuständige Stelle zu hören. Dies gilt 

nicht im Falle des § 20 Abs. 2 Nr. 1. 

 

 

ZWEITER ABSCHNITT 

ANERKENNUNG VON AUSBILDUNGSBERUFEN, 

ÄNDERUNG DER AUSBILDUNGSZEIT 

 

§ 252 

Ausbildungsordnung 

(1) Als Grundlage für eine geordnete und einheitliche Berufsausbildung sowie zu ihrer An-

passung an die technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfordernisse und deren 

Entwicklung kann das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder das sonst 

zuständige Fachministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und 

Forschung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 

Ausbildungsberufe staatlich anerkennen, die Anerkennung aufheben und für die Ausbil-

dungsberufe Ausbildungsordnungen erlassen. 

(2) Die Ausbildungsordnung hat mindestens festzulegen 

1. die Bezeichnung des Ausbildungsberufes, 

2. die Ausbildungsdauer; sie soll nicht mehr als drei und nicht weniger als zwei Jahre betra-

gen, 

3. die Fertigkeiten und Kenntnisse, die Gegenstand der Berufsausbildung sind (Ausbildungs-

berufsbild), 

                                                           
2 In den beigetretenen Gebieten kann die zuständige Stelle bis zum 31. Dezember 1995 Ausnahmen von den Ausbildungsord-
nungen nach § 25 des Gesetzes zulassen, wenn die durch technische Regeln gesetzten Anforderungen noch nicht erfüllt wer-
den können. Die Ausnahmen sind zu befristen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder das sonst zustän-
dige Fachministerium kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung durch Rechtsverordnung, 
die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Befugnis nach Satz 1 einschränken oder aufheben. 
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4. eine Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Fertigkeiten und Kenntnisse 

(Ausbildungsrahmenplan), 

5. die Prüfungsanforderungen. 

In der Ausbildungsordnung kann vorgesehen werden, dass berufliche Bildung durch Fern-

unterricht vermittelt wird. Dabei kann bestimmt werden, dass nur solche Fernlehrgänge ver-

wendet werden dürfen, die nach § 12 Abs. 1 des Fernunterrichtsschutzgesetzes vom 24. 

August 1976 (BGBl. I S. 2525) zugelassen oder nach § 15 Abs. 1 des Fernunterrichtsschutz-

gesetzes als geeignet anerkannt worden sind. 

(3) Wird die Anerkennung eines Ausbildungsberufes aufgehoben und das Berufsausbil-

dungsverhältnis nicht gekündigt (§ 15 Abs. 2 Nr. 2), so gelten für die weitere Berufsausbil-

dung die bisherigen Vorschriften. 

 

§ 26 

Stufenausbildung 

(1) Die Ausbildungsordnung kann sachlich und zeitlich besonders geordnete, aufeinander 

aufbauende Stufen der Berufsausbildung festlegen. Nach den einzelnen Stufen soll sowohl 

ein Ausbildungsabschluss, der zu einer Berufstätigkeit befähigt, die dem erreichten Ausbil-

dungsstand entspricht, als auch die Fortsetzung der Berufsausbildung in weiteren Stufen 

möglich sein. 

(2) In einer ersten Stufe beruflicher Grundbildung sollen als breite Grundlage für die weiter-

führende berufliche Fachbildung und als Vorbereitung auf eine vielseitige berufliche Tätigkeit 

Grundfertigkeiten und Grundkenntnisse vermittelt sowie Verhaltensweisen geweckt werden, 

die einem möglichst großen Bereich von Tätigkeiten gemeinsam sind. 

(3) In einer darauf aufbauenden Stufe allgemeiner beruflicher Fachbildung soll die Be-

rufsausbildung für möglichst mehrere Fachrichtungen gemeinsam fortgeführt werden. Dabei 

ist besonders das fachliche Verständnis zu vertiefen und die Fähigkeit des Auszubildenden 

zu fördern, sich schnell in neue Aufgaben und Tätigkeiten einzuarbeiten. 

(4) In weiteren Stufen der besonderen beruflichen Fachbildung sollen die zur Ausübung einer 

qualifizierten Berufstätigkeit erforderlichen praktischen und theoretischen Kenntnisse und 

Fertigkeiten vermittelt werden. 

(5) Die Ausbildungsordnung kann bestimmen, dass bei Prüfungen, die vor Abschluss einzel-

ner Stufen abgenommen werden, die Vorschriften über die Abschlussprüfung entsprechend 

gelten. 

(6) In den Fällen des Absatzes 1 kann die Ausbildungsdauer (§ 25 Abs. 2 Nr. 2) unter-

schritten werden. 
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§ 273 

Berufsausbildung außerhalb der Ausbildungsstätte 

Die Ausbildungsordnung kann festlegen, dass die Berufsausbildung in geeigneten Einrich-

tungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchgeführt wird, wenn und soweit es die Be-

rufsausbildung erfordert. 

 

§ 28 

Ausschließlichkeitsgrundsatz 

(1) Für einen anerkannten Ausbildungsberuf darf nur nach der Ausbildungsordnung ausge-

bildet werden. 

(2) In anderen als anerkannten Ausbildungsberufen dürfen Jugendliche unter achtzehn Jah-

ren nicht ausgebildet werden, soweit die Berufsausbildung nicht auf den Besuch weiter-

führender Bildungsgänge vorbereitet. 

(3) Zur Entwicklung und Erprobung neuer Ausbildungsformen und Ausbildungsberufe kann 

das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder das sonst zuständige Fach-

ministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung nach 

Anhören des Ständigen Ausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechts-

verordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Ausnahmen zulassen, die 

auch auf eine bestimmte Art und Zahl von Ausbildungsstätten beschränkt werden können. 

 

§ 294 

Abkürzung und Verlängerung der 

Ausbildungszeit 

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder das sonst zuständige Fach-

ministerium kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung 

nach Anhören des Ständigen Ausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch 

Rechtsverordnung bestimmen, dass der Besuch einer berufsbildenden Schule oder die Be-

rufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung ganz oder teilweise auf die Ausbildungszeit 

anzurechnen ist. 

                                                           
3 In den beigetretenen Gebieten werden die Regelungen in Ausbildungsordnungen nach § 25 des Gesetzes über 
die Ausbildung in überbetrieblichen Ausbildungsstätten (§ 27 des Gesetzes) nicht angewendet, wenn die zuständige Stelle 
feststellt, dass eine solche Ausbildung nicht möglich ist. 
4 In den beigetretenen Gebieten bedürfen Rechtsverordnungen nach § 29 Abs. 1 der gesonderten Inkraftsetzung durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder dem sonst zuständigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 
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(2) Die zuständige Stelle hat auf Antrag die Ausbildungszeit zu kürzen, wenn zu erwarten ist, 

daß der Auszubildende das Ausbildungsziel in der gekürzten Zeit erreicht. 

(3) In Ausnahmefällen kann die zuständige Stelle 

auf Antrag des Auszubildenden die Ausbildungszeit verlängern, wenn die Verlängerung er-

forderlich ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen. 

(4) Vor der Entscheidung nach den Absätzen 2 und 3 sind die Beteiligten zu hören. 

 

§ 30 

(aufgehoben) 

 

 

DRITTER ABSCHNITT 

VERZEICHNIS DER BERUFSAUSBILDUNGSVERHÄLTNISSE 

 

§ 31 

Einrichten, Führen 

Die zuständige Stelle hat für anerkannte Ausbildungsberufe ein Verzeichnis der Berufsaus-

bildungsverhältnisse einzurichten und zu führen, in das der wesentliche Inhalt des Be-

rufsausbildungsvertrages einzutragen ist. Die Eintragung ist für den Auszubildenden ge-

bührenfrei. 

 

§ 32 

Eintragen, Ändern, Löschen 

(1) Ein Berufsausbildungsvertrag und Änderungen seines wesentlichen Inhalts sind in das 

Verzeichnis einzutragen, wenn 

1. der Berufsausbildungsvertrag diesem Gesetz und der Ausbildungsordnung entspricht, 

2. die persönliche und fachliche Eignung sowie die Eignung der Ausbildungsstätte für das 

Einstellen und Ausbilden vorliegen und 

3. für Auszubildende unter 18 Jahren die ärztliche Bescheinigung über die Erstuntersuchung 

nach § 32 Abs. 1 des Jugendarbeitsschutzgesetzes zur Einsicht vorgelegt wird. 

(2) Die Eintragung ist abzulehnen oder zu löschen, wenn die Eintragungsvoraussetzungen 

nicht vorliegen und der Mangel nicht nach § 23 Abs. 2 behoben wird. Die Eintragung ist fer-

ner zu löschen, wenn die ärztliche Bescheinigung über die erste Nachuntersuchung nach 

§ 33 Abs. 1 des Jugendarbeitsschutzgesetzes nicht spätestens am Tage der Anmeldung des 
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Auszubildenden zur Zwischenprüfung zur Einsicht vorgelegt und der Mangel nicht nach § 23 

Abs. 2 behoben wird. 

 

§ 33 

Antrag 

(1) Der Ausbildende hat unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages die 

Eintragung in das Verzeichnis zu beantragen. Eine Ausfertigung der Vertragsniederschrift ist 

beizufügen. Entsprechendes gilt bei Änderungen des wesentlichen Vertragsinhalts. 

(2) Der Ausbildende hat anzuzeigen 

1. eine vorausgegangene allgemeine und berufliche Ausbildung des Auszubildenden, 

2. die Bestellung von Ausbildern. 

 

 

VIERTER ABSCHNITT 

PRÜFUNGSWESEN 

 

§ 34 

Abschlussprüfung 

(1) In den anerkannten Ausbildungsberufen sind Abschlussprüfungen durchzuführen. Die 

Abschlussprüfung kann zweimal wiederholt werden. 

(2) Dem Prüfling ist ein Zeugnis auszustellen.5 

(3) Die Abschlussprüfung ist für den Auszubildenden gebührenfrei. 

 

§ 35 

Prüfungsgegenstand 

Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die erforderlichen Fertigkeiten 

beherrscht, die notwendigen praktischen und theoretischen Kenntnisse besitzt und mit dem 

ihm im Berufsschulunterricht vermittelten, für die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff 

vertraut ist. Die Ausbildungsordnung ist zugrunde zu legen. 

                                                           
5 Siehe auch § 108a 
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§ 36 

Prüfungsausschüsse 

Für die Abnahme der Abschlussprüfung errichtet die zuständige Stelle Prüfungsausschüsse. 

Mehrere zuständige Stellen können bei einer von ihnen gemeinsame Prüfungsausschüsse 

errichten. 

 

§ 37 

Zusammensetzung, Berufung 

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Mitglieder müssen 

für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein. 

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeber und der Ar-

beitnehmer in gleicher Zahl sowie mindestens ein Lehrer einer berufsbildenden Schule an-

gehören. Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte der 

Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sein. Die Mitglieder haben Stellvertreter. 

(3) Die Mitglieder werden von der zuständigen Stelle längstens für fünf Jahre berufen. Die 

Arbeitnehmermitglieder werden auf Vorschlag der im Bezirk der zuständigen Stelle be-

stehenden Gewerkschaften und selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- 

oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen. Der Lehrer einer berufsbildenden Schule wird 

im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle berufen. 

Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer von der zustän-

digen Stelle gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die zuständige Stelle 

insoweit nach pflichtgemäßem Ermessen. Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können 

nach Anhören der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen werden. Die 

Sätze 1 bis 5 gelten für die stellvertretenden Mitglieder entsprechend. 

(4) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für Zeitver-

säumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, eine ange-

messene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von der zuständigen Stelle mit Genehmi-

gung der obersten Landesbehörde festgesetzt wird. 

(5) Von Absatz 2 darf nur abgewichen werden, wenn anderenfalls die erforderliche Zahl von 

Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht berufen werden kann. 
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§ 38 

Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

(1) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellver-

treter. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sollen nicht derselben Mitgliedergruppe ange-

hören. 

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindestens 

drei, mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmen-

gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

 

§ 39 

Zulassung zur Abschlussprüfung 

(1) Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen, 

1. wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wessen Ausbildungszeit nicht später als 

zwei Monate nach dem Prüfungstermin endet, 

2. wer an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilgenommen sowie vorgeschriebene Be-

richtshefte geführt hat und 

3. wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhält-

nisse eingetragen oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den weder der Auszubildende 

noch dessen gesetzlicher Vertreter zu vertreten hat. 

(2) Über die Zulassung zur Abschlussprüfung entscheidet die zuständige Stelle. Hält sie die 

Zulassungsvoraussetzungen nicht für gegeben, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 

Auszubildenden, die Elternzeit in Anspruch genommen haben, darf hieraus kein Nachteil 

erwachsen, sofern die übrigen Voraussetzungen gemäß Absatz 1 Nr. 1 bis 3 dieser Vor-

schrift erfüllt sind. 

 

§ 40 

Zulassung in besonderen Fällen 

(1) Der Auszubildende kann nach Anhören des Ausbildenden und der Berufsschule vor Ab-

lauf seiner Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung zugelassen werden, wenn seine Leistun-

gen dies rechtfertigen. 

(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer nachweist, dass er mindestens das Zwei-

fache der Zeit, die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, in dem Beruf tätig gewesen ist, in 

dem er die Prüfung ablegen will. Hiervon kann abgesehen werden, wenn durch Vorlage von 
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Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft dargetan wird, dass der Bewerber Kenntnisse 

und Fertigkeiten erworben hat, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen. 

(3) Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen, wer in einer berufsbildenden Schule oder 

einer sonstigen Einrichtung ausgebildet worden ist, wenn diese Ausbildung der Berufsausbil-

dung in einem anerkannten Ausbildungsberuf entspricht. Das Bundesministerium für Wirt-

schaft und Technologie oder das sonst zuständige Fachministerium kann im Einvernehmen 

mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung nach Anhören des Ständigen Aus-

schusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung bestimmen, welche 

Schulen oder Einrichtungen die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllen. 

 

§ 41 

Prüfungsordnung 

Die zuständige Stelle hat eine Prüfungsordnung für die Abschlussprüfung zu erlassen. Die 

Prüfungsordnung muss die Zulassung, die Gliederung der Prüfung, die Bewertungsmaß-

stäbe, die Erteilung der Prüfungszeugnisse, die Folgen von Verstößen gegen die Prüfungs-

ordnung und die Wiederholungsprüfung regeln. Dem Ausbildenden werden auf dessen Ver-

langen die Ergebnisse der Zwischen- und Abschlussprüfung des Auszubildenden übermittelt. 

Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung erlässt für die Prüfungsordnung 

Richtlinien. Die Prüfungsordnung bedarf der Genehmigung der zuständigen obersten Lan-

desbehörde. 

 

§ 42 

Zwischenprüfungen 

Während der Berufsausbildung ist zur Ermittlung des Ausbildungsstandes mindestens eine 

Zwischenprüfung entsprechend der Ausbildungsordnung durchzuführen, bei der Stufenaus-

bildung für jede Stufe. Die §§ 34 bis 36 gelten entsprechend. 

 

§ 436 

Gleichstellung von Prüfungszeugnissen 

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder das sonst zuständige Fach-

ministerium kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung 

nach Anhören des Ständigen Ausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch 

                                                           
6 In den beigetretenen Gebieten bedürfen Rechtsverordnungen nach § 43 des Gesetzes der gesonderten Inkraftsetzung durch 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder dem sonst zuständigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 
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Rechtsverordnung Prüfungszeugnisse von Ausbildungsstätten oder Prüfungsbehörden den 

Zeugnissen über das Bestehen der Abschlussprüfung gleichstellen, wenn die Berufsausbil-

dung und die in der Prüfung nachzuweisenden Fertigkeiten und Kenntnisse gleichwertig 

sind. 

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder das sonst zuständige Fach-

ministerium kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung 

nach Anhören des Ständigen Ausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch 

Rechtsverordnung außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes erworbene Prüfungs-

zeugnisse den entsprechenden Zeugnissen über das Bestehen der Abschlussprüfung 

gleichstellen, wenn in den Prüfungen der Abschlussprüfung gleichwertige Anforderungen 

gestellt werden. 

 

 

FÜNFTER ABSCHNITT 

REGELUNG UND ÜBERWACHUNG DER BERUFSAUSBILDUNG 

§ 44 

 

Regelungsbefugnis 

Soweit Vorschriften nicht bestehen, regelt die zuständige Stelle die Durchführung der Be-

rufsausbildung im Rahmen dieses Gesetzes. 

 

§ 45 

Überwachung, Ausbildungsberater 

(1) Die zuständige Stelle überwacht die Durchführung der Berufsausbildung und fördert sie 

durch Beratung der Ausbildenden und der Auszubildenden. Sie hat zu diesem Zweck Ausbil-

dungsberater zu bestellen. Die Ausbildenden sind verpflichtet, die für die Überwachung not-

wendigen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen sowie die Besichtigung der Aus-

bildungsstätten zu gestatten. 

(2) Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beant-

wortung ihn selbst oder einen der in § 52 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Strafprozessordnung be-

zeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach 

dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

(3) Die zuständige Stelle teilt der Aufsichtsbehörde nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 

Wahrnehmungen mit, die für die Durchführung des Jugendarbeitsschutzgesetzes von Be-

deutung sein können. 
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SECHSTER ABSCHNITT 

BERUFLICHE FORTBILDUNG, BERUFLICHE UMSCHULUNG 

 

§ 46 

Berufliche Fortbildung 

(1) Zum Nachweis von Kenntnissen, Fertigkeiten und Erfahrungen, die durch berufliche Fort-

bildung erworben worden sind, kann die zuständige Stelle Prüfungen durchführen; sie müs-

sen den besonderen Erfordernissen beruflicher Erwachsenenbildung entsprechen. Die zu-

ständige Stelle regelt den Inhalt, das Ziel, die Anforderungen, das Verfahren dieser Prü-

fungen, die Zulassungsvoraussetzungen und errichtet Prüfungsausschüsse; § 34 Abs. 2, §§ 

37, 38, 41 und 43 gelten entsprechend. 

(2) Als Grundlage für eine geordnete und einheitliche berufliche Fortbildung sowie zu ihrer 

Anpassung an die technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfordernisse und 

deren Entwicklung kann das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Einver-

nehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder dem sonst zustän-

digen Fachministerium nach Anhören des Ständigen Ausschusses des Bundesinstituts für 

Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 

den Inhalt, das Ziel, die Prüfungsanforderungen, das Prüfungsverfahren sowie die Zulas-

sungsvoraussetzungen und die Bezeichnung des Abschlusses bestimmen. In der Rechts-

verordnung kann ferner vorgesehen werden, dass die berufliche Fortbildung durch Fern-

unterricht vermittelt wird. Dabei kann bestimmt werden, dass nur solche Fernlehrgänge ver-

wendet werden dürfen, die nach § 12 Abs. 1 des Fernunterrichtsschutzgesetzes zugelassen 

oder nach § 15 Abs. 1 des Fernunterrichtsschutzgesetzes als geeignet anerkannt worden 

sind. 

 

§ 47 

Berufliche Umschulung 

(1) Maßnahmen der beruflichen Umschulung müssen nach Inhalt, Art, Ziel und Dauer den 

besonderen Erfordernissen der beruflichen Erwachsenenbildung entsprechen. 

(2) Zum Nachweis von Kenntnissen, Fertigkeiten und Erfahrungen, die durch berufliche Um-

schulung erworben worden sind, kann die zuständige Stelle Prüfungen durchführen; sie 

müssen den besonderen Erfordernissen beruflicher Erwachsenenbildung entsprechen. Die 

zuständige Stelle regelt den Inhalt, das Ziel, die Anforderungen, das Verfahren dieser Prü-
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fungen, die Zulassungsvoraussetzungen und errichtet Prüfungsausschüsse; § 34 Abs. 2, §§ 

37, 38, 41, 43 und 46 Abs. 2 gelten entsprechend. 

(3) Bei der Umschulung für einen anerkannten Ausbildungsberuf sind das Ausbildungsbe-

rufsbild (§ 25 Abs. 2 Nr. 3), der Ausbildungsrahmenplan (§ 25 Abs. 2 Nr. 4) und die Prü-

fungsanforderungen (§ 25 Abs. 2 Nr. 5) unter Berücksichtigung der besonderen Erforder-

nisse der beruflichen Erwachsenenbildung zugrunde zu legen. Das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie oder dem sonst zuständigen Fachministerium nach Anhören des Ständigen 

Ausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht der 

Zustimmung des Bundesrates bedarf, Inhalt, Art, Ziel und Dauer der beruflichen Umschulung 

bestimmen. 

(4) Die zuständige Stelle hat die Durchführung der Umschulung zu überwachen. Die §§ 23, 

24 und 45 gelten entsprechend. 

 

 

SIEBENTER ABSCHNITT 

BERUFLICHE BILDUNG BEHINDERTER MENSCHEN 

 

§ 48 

Berufsausbildung 

(1) Für die Berufsausbildung körperlich behinderter Menschen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Neun-

ten Buches Sozialgesetzbuch) gilt, soweit es Art und Schwere der Behinderung erfordern, 

§ 28 nicht. 

 

§ 48a 

Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen 

(1) Regelungen nach den §§ 41 und 44 sollen die besonderen Verhältnisse behinderter 

Menschen berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die zeitliche und sachliche Gliederung 

der Ausbildung, die Dauer von Prüfungszeiten, die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inan-

spruchnahme von Hilfeleistungen Dritter wie Gebärdensprachdolmetscher für hörbehinderte 

Menschen. 

(2) Der Berufsausbildungsvertrag mit einem behinderten Menschen ist in das Verzeichnis der 

Berufsausbildungsverhältnisse (§ 31) einzutragen. Der behinderte Mensch ist zur Ab-

schlussprüfung auch zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des § 39 Abs. 1 nicht vor-

liegen. 
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§ 48b 

Ausbildungsregelungen der zuständigen Stellen 

(1) Für behinderte Menschen, für die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung eine Ausbil-

dung in einem anerkannten Ausbildungsberuf im Rahmen von § 48a nicht in Betracht kommt, 

können die zuständigen Stellen unter Berücksichtigung von Empfehlungen des Hauptaus-

schusses auf Grund von Vorschlägen des Ausschusses für Fragen behinderter Menschen 

beim Bundesinstitut für Berufsbildung entsprechende Ausbildungsregelungen treffen. Die 

Ausbildungsinhalte sollen unter Berücksichtigung von Lage und Entwicklung des allge-

meinen Arbeitsmarktes aus den Inhalten anerkannter Ausbildungsberufe entwickelt werden. 

(2) § 48a Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend. 

 

§ 49 

Berufliche Fortbildung, berufliche Umschulung 

Für die berufliche Fortbildung (§ 46) und die berufliche Umschulung (§ 47) behinderter Men-

schen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) gelten die §§ 48 bis 48b 

entsprechend, soweit es Art und Schwere der Behinderung erfordern. 

 

 

ACHTER ABSCHNITT 

BERUFSAUSBILDUNGSVORBEREITUNG 

 

§ 50 

Personenkreis und Anforderungen 

(1) Die Berufsausbildungsvorbereitung richtet sich an lernbeeinträchtigte oder sozial benach-

teiligte Personen, deren Entwicklungsstand eine erfolgreiche Ausbildung in einem anerkann-

ten Ausbildungsberuf oder eine gleichwertige Berufsausbildung noch nicht erwarten lässt.  

(2) Maßnahmen der Berufsausbildungsvorbereitung müssen nach Inhalt, Art, Ziel und Dauer 

den besonderen Erfordernissen des in Absatz 1 genannten Personenkreises entsprechen 

und durch umfassende sozialpädagogische Betreuung und Unterstützung begleitet werden. 

Sie dienen der Vermittlung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit. 

(3) Für die Berufsausbildungsvorbereitung, die nicht im Rahmen des Dritten Buches Sozial-

gesetzbuch oder anderer vergleichbarer, öffentlich geförderter Maßnahmen durchgeführt 

wird, gelten die §§ 20 und 22 sowie die auf Grund des § 21 Abs. 1 erlassenen Rechtsverord-

nungen entsprechend. 
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§ 51 

Qualifizierungsbausteine, Bescheinigung 

(1) Die Vermittlung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit 

(§ 50 Abs. 2 Satz 2) kann insbesondere durch inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Lerneinhei-

ten erfolgen, die aus den Inhalten anerkannter Ausbildungsberufe oder einer gleichwertigen 

Berufsausbildung entwickelt werden (Qualifizierungsbausteine).  

(2) Über die erworbenen Grundlagen beruflicher Handlungsfähigkeit (§ 50 Abs. 2 Satz 2) 

stellt der Anbieter der Berufsausbildungsvorbereitung eine Bescheinigung aus. Das Nähere 

regelt das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Einvernehmen mit den für den 

Erlass von Ausbildungsordnungen zuständigen Fachministerien nach Anhörung des Ständi-

gen Ausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht 

der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 

 

§ 52 

Überwachung, Berater 

(1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde hat die Berufsausbildungsvorbereitung zu 

untersagen, wenn die Voraussetzungen des § 50 Abs. 1 nicht vorliegen. 

(2) Die zuständige Stelle überwacht die Durchführung der Berufsausbildungsvorbereitung in 

Betrieben und fördert sie durch Beratung der Ausbildungsvorzubereitenden und Anbieter der 

Berufsausbildungsvorbereitung. Sie hat zu diesem Zweck Berater zu bestellen. § 45 Abs. 1 

Satz 3 und Absatz 2 und 3 gelten entsprechend.  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Berufsausbildungsvorbereitung im Rahmen 

des Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder anderer vergleichbarer, öffentlich geförderter 

Maßnahmen durchgeführt wird. 

 

 

VIERTER TEIL 
AUSSCHÜSSE FÜR BERUFSBILDUNG 

 

§ 537 

(aufgehoben) 
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ZWEITER ABSCHNITT 

LANDESAUSSCHÜSSE 

 

§ 54 

Errichtung, Geschäftsordnung, Abstimmung 

(1) Bei der Landesregierung wird ein Landesausschuss für Berufsbildung errichtet. Er setzt 

sich zusammen aus einer gleichen Zahl von Beauftragten der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer 

und der obersten Landesbehörden. Die Hälfte der Beauftragten der obersten Landesbe-

hörden müssen in Fragen des Schulwesens sachverständig sein. 

(2) Die Mitglieder des Landesausschusses werden längstens für vier Jahre von der Landes-

regierung berufen, die Beauftragten der Arbeitgeber auf Vorschlag der auf Landesebene 

bestehenden Zusammenschlüsse der Kammern, der Arbeitgeberverbände und der Unter-

nehmerverbände, die Beauftragten der Arbeitnehmer auf Vorschlag der auf Landesebene 

bestehenden Gewerkschaften und selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit so-

zial- oder berufspolitischer Zwecksetzung. Die Tätigkeit im Landesausschuss ist ehren-

amtlich. Für bare Auslagen und für Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von 

anderer Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von 

der Landesregierung oder der von ihr bestimmten obersten Landesbehörde festgesetzt wird. 

Die Mitglieder können nach Anhören der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund 

abberufen werden. Der Ausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen 

Stellvertreter. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sollen nicht derselben Mitgliedergruppe 

angehören. 

(3) Die Mitglieder haben Stellvertreter, die bei Verhinderung der Mitglieder an deren Stelle 

treten. Absätze 1 und 2 gelten für die Stellvertreter entsprechend. 

(4) Der Landesausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung der Lan-

desregierung oder der von ihr bestimmten obersten Landesbehörde bedarf. Sie kann die 

Bildung von Unterausschüssen vorsehen und bestimmen, dass ihnen nicht nur Mitglieder 

des Landesausschusses angehören. Absatz 2 Satz 2 gilt für die Unterausschüsse hinsicht-

lich der Entschädigung entsprechend. An den Sitzungen des Landesausschusses und der 

Unterausschüsse können Vertreter der beteiligten obersten Landesbehörden teilnehmen. 

(5) Der Landesausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder an-

wesend ist. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

 

§ 55 
                                                                                                                                                                                     
7 Vgl. § 19 des Berufsbildungsförderungsgesetzes und Art. 9 des Zweiten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeits-
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Aufgaben 

(1) Der Landesausschuss hat die Landesregierung in den Fragen der Berufsbildung zu be-

raten, die sich für das Land ergeben. 

(2) Er hat insbesondere im Interesse einer einheitlichen Berufsbildung auf eine Zusammen-

arbeit zwischen der schulischen Berufsbildung und der Berufsbildung nach diesem Gesetz 

sowie auf eine Berücksichtigung der Berufsbildung bei der Neuordnung und Weiterentwick-

lung des Schulwesens hinzuwirken. 

 

 

DRITTER ABSCHNITT 

BERUFSBILDUNGSAUSSCHUSS DER ZUSTÄNDIGEN STELLE 

 

§ 568 

Errichtung 

(1) Die zuständige Stelle errichtet einen Berufsbildungsausschuss. Ihm gehören sechs Be-

auftragte der Arbeitgeber, sechs Beauftragte der Arbeitnehmer und sechs Lehrer an berufs-

bildenden Schulen an, die Lehrer mit beratender Stimme. 

(2) Die Beauftragten der Arbeitgeber werden auf Vorschlag der zuständigen Stelle, die Be-

auftragten der Arbeitnehmer auf Vorschlag der im Bezirk der zuständigen Stelle bestehen-

den Gewerkschaften und selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder 

berufspolitischer Zwecksetzung, die Lehrer an berufsbildenden Schulen von der nach Lan-

desrecht zuständigen Behörde längstens für vier Jahre als Mitglieder berufen. 

(3) Die Tätigkeit im Berufsbildungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für 

Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, eine 

angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von der zuständigen Stelle mit Ge-

nehmigung der obersten Landesbehörde festgesetzt wird. 

(4) Die Mitglieder können nach Anhören der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem 

Grund abberufen werden. 

(5) Die Mitglieder haben Stellvertreter, die bei Verhinderung der Mitglieder an deren Stelle 

treten. Die Absätze 1 bis 4 gelten für die Stellvertreter entsprechend. 

                                                                                                                                                                                     
markt vom 23.12.2002 
8 Das Bundesverfassungsgericht hat am 14. Mai 1986 - 2 BvL 19/84 - beschlossen: § 56 Absätze 1 und 2 des Berufsbildungs-
gesetzes vom 14. August 1969 (BGBl. I S. 1112) ist mit Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 3 
der Weimarer Reichsverfassung unvereinbar und daher nicht anzuwenden, soweit Berufsbildung im Bereich der Kirchen und 
sonstigen Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts durchgeführt wird. 
Die vorstehende Entscheidungsformel hat gemäß § 31 Abs. 2 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht Gesetzeskraft 
(vgl. BGBL 1986 I S. 1161). 
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(6) Der Berufsbildungsausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen 

Stellvertreter. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sollen nicht derselben Mitgliedergruppe 

angehören. 

 

§ 57 

Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

(1) Der Berufsbildungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner stimm-

berechtigten Mitglieder anwesend ist. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. 

(2) Zur Wirksamkeit eines Beschlusses ist es erforderlich, dass der Gegenstand bei der Ein-

berufung des Ausschusses bezeichnet ist, es sei denn, dass er mit Zustimmung von zwei 

Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt wird. 

 

§ 58 

Aufgaben 

(1) Der Berufsbildungsausschuss ist in allen wichtigen Angelegenheiten der beruflichen Bil-

dung zu unterrichten und zu hören. 

(2) Der Berufsbildungsausschuss hat die auf Grund dieses Gesetzes von der zuständigen 

Stelle zu erlassenden Rechtsvorschriften für die Durchführung der Berufsbildung zu be-

schließen. Gegen Beschlüsse, die gegen Gesetz oder Satzung verstoßen, kann der zur Ver-

tretung der zuständigen Stelle Berechtigte innerhalb einer Woche Einspruch einlegen. Der 

Einspruch ist zu begründen und hat aufschiebende Wirkung. Der Berufsbildungsausschuss 

hat seinen Beschluss zu überprüfen und erneut zu beschließen. 

(3) Beschlüsse, zu deren Durchführung die für Berufsbildung im laufenden Haushalt vorge-

sehenen Mittel nicht ausreichen, bedürfen für ihre Wirksamkeit der Zustimmung der für den 

Haushaltsplan zuständigen Organe. Das gleiche gilt für Beschlüsse, zu deren Durchführung 

in folgenden Haushaltsjahren Mittel bereitgestellt werden müssen, die die Ausgaben für Be-

rufsbildung des laufenden Haushalts nicht unwesentlich übersteigen. 

 

§ 59 

Geschäftsordnung 

Der Berufsbildungsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie kann die Bildung von 

Unterausschüssen vorsehen und bestimmen, dass ihnen nicht nur Mitglieder des Aus-

schusses angehören. Für die Unterausschüsse gelten § 56 Abs. 2 bis 6 und § 57 ent-
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sprechend. 

 

 

FÜNFTER TEIL 
BERUFSBILDUNGSFORSCHUNG 

 

§§ 60 bis 72 

(aufgehoben) 

 

 

SECHSTER TEIL 
BESONDERE VORSCHRIFTEN FÜR EINZELNE WIRTSCHAFTS- UND BERUFSZWEIGE 

 

 

ERSTER ABSCHNITT 

BERUFSBILDUNG IM HANDWERK 

 

§ 73 

Anwendung der Handwerksordnung 

Für die Berufsbildung in Gewerben der Anlage A der Handwerksordnung, die als Handwerk 

betrieben werden, gelten die §§ 20 bis 49, 56 bis 59, 98 und 99 nicht; insoweit gilt die Hand-

werksordnung. 

 

§ 74 

Zuständige Stelle 

Für die Berufsbildung in Handwerksbetrieben oder handwerksähnlichen Betrieben ist die 

Handwerkskammer zuständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes. Das gleiche gilt für die Be-

rufsbildung in anderen Berufsbildungseinrichtungen, soweit sie in Gewerben der Anlage B 

zur Handwerksordnung durchgeführt wird. 

 

 

ZWEITER ABSCHNITT 

BERUFSBILDUNG IN ANDEREN GEWERBEZWEIGEN UND IM BERGWESEN 
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ERSTER UNTERABSCHNITT 

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

 

§ 75 

Zuständige Stelle 

Für die Berufsbildung in Gewerbebetrieben, die nicht Handwerksbetriebe oder handwerks-

ähnliche Betriebe sind, ist die Industrie- und Handelskammer zuständige Stelle im Sinne 

dieses Gesetzes. Das gleiche gilt für die Berufsbildung in anderen Berufsbildungseinrich-

tungen, soweit sie in Ausbildungsberufen der gewerblichen Wirtschaft durchgeführt wird; 

§ 74 bleibt unberührt. 

 

§ 769 

Fachliche Eignung 

(1) Die für die fachliche Eignung erforderlichen beruflichen Fertigkeiten und Kenntnisse be-

sitzt, wer das vierundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat und 

1. die Abschlussprüfung in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung be-

standen hat, 

2. eine Abschlussprüfung an einer deutschen Hochschule, einer öffentlichen oder staatlich 

anerkannten deutschen Ingenieurschule oder Höheren Wirtschaftsfachschule in einer dem 

Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung bestanden hat und eine angemessene Zeit 

in seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist oder 

3. eine anerkannte Prüfung an einer Ausbildungsstätte oder vor einer Prüfungsbehörde in 

einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung bestanden hat und eine ange-

messene Zeit in seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist. 

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium für Bildung und Forschung nach Anhören des Ständigen Ausschusses 

des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung 

des Bundesrates bedarf, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bestimmen, welche Prüfungen 

für welche Ausbildungsberufe anerkannt werden. 

(3) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann Personen, die den Voraussetzungen des 

Absatzes 1 nicht entsprechen, die fachliche Eignung nach Anhören der Industrie- und Han-

delskammer widerruflich zuerkennen. 

                                                           
9 In den beigetretenen Gebieten bestimmt die Anwendung der §§ 76, 77, 80 bis 82, 86, 88, 90, 92 bis 96 des Gesetzes und der 
auf Grund dieser Bestimmungen erlassenen Verordnungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie oder das 
sonst zuständige Fachministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung durch Rechtsver-
ordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 
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ZWEITER UNTERABSCHNITT 

GRAFISCHES GEWERBE 

 

§ 77 

(aufgehoben) 
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DRITTER UNTERABSCHNITT 

BERGWESEN 

 

§ 78 

Untersagung des Einstellens und Ausbildens 

Die nach Landesrecht zuständige Behörde ist in den Fällen der §§ 23 und 34 die zuständige 

Bergbehörde. 

 

 

DRITTER ABSCHNITT 

BERUFSBILDUNG IN DER LANDWIRTSCHAFT 

 

§ 79 

Zuständige Stelle 

(1) Für die Berufsbildung in den Betrieben der Landwirtschaft, einschließlich der ländlichen 

Hauswirtschaft, ist die Landwirtschaftskammer zuständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes. 

Soweit Landwirtschaftskammern nicht bestehen, bestimmt das Land die zuständige Stelle. 

(2) Als Betriebe der Landwirtschaft gelten insbesondere auch Betriebe des Weinbaus, Ge-

müse-, Obst- und Gartenbaus, der Forstwirtschaft, der Fischerei in Binnengewässern, der 

kleinen Hochsee- und Küstenfischerei sowie Betriebe der Pflanzenzucht und der Zucht oder 

Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere. 

 

§ 8010 

Fachliche Eignung 

(1) Die für die fachliche Eignung erforderlichen beruflichen Fertigkeiten und Kenntnisse be-

sitzt, wer 

1. die Meisterprüfung in dem Ausbildungsberuf bestanden hat, in dem ausgebildet werden 

soll, 

2. eine Abschlussprüfung an einer deutschen Hochschule oder einer öffentlichen oder staat-

lich anerkannten deutschen Ingenieurschule in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden 

Fachrichtung bestanden hat und eine angemessene Zeit in seinem Beruf praktisch tätig ge-

wesen ist oder 

                                                           
10 Vgl. Fußnote zu § 76. 
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3. eine anerkannte Prüfung an einer Ausbildungsstätte oder vor einer Prüfungsbehörde in 

einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung bestanden hat und eine ange-

messene Zeit in seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist. 

(2) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft kann im 

Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung nach Anhören des 

Ständigen Ausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die 

nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bestim-

men, welche Prüfungen für welche Ausbildungsberufe anerkannt werden. 

(3) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann Personen, die den Voraussetzungen des 

Absatzes 1 nicht entsprechen, die fachliche Eignung nach Anhören der zuständigen Stelle 

widerruflich zuerkennen. 

 

§ 8111 

Meisterprüfung 

(1) Für die Abnahme der Meisterprüfung errichtet die nach Landesrecht zuständige Behörde 

einen Ausschuss. Bei Bedarf können gemeinsame Prüfungsausschüsse errichtet werden. 

(2) Die §§ 37, 38 und 41 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass von § 37 Abs. 2 nur 

abgewichen werden darf, wenn anderenfalls die erforderliche Zahl von Mitgliedern des Prü-

fungsausschusses nicht berufen werden kann und im Falle des § 37 Abs. 3 die Beauftragten 

der Arbeitgeber auf Vorschlag der zuständigen Stelle (§ 79 Abs. 1) berufen werden. 

(3) Zur Meisterprüfung ist zuzulassen, wer eine Abschlussprüfung in einem landwirtschaft-

lichen Ausbildungsberuf bestanden hat und danach eine mindestens dreijährige praktische 

Tätigkeit in dem Beruf nachweist, in dem er die Prüfung ablegen will. In Ausnahmefällen 

kann der Meisterprüfungsausschuss von den Voraussetzungen des Satzes 1 ganz oder teil-

weise befreien. 

(4) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft kann im 

Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung nach Anhören des 

Ständigen Ausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die 

nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Anforderungen in der Meisterprüfung 

festsetzen. 

                                                           
11 Vgl. Fußnote zu § 76. 
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§ 8212 

Eignung der Ausbildungsstätte 

(1) Eine Ausbildungsstätte ist nach Art und Einrichtung im Sinne des § 22 Abs. 1 Nr. 1 für die 

Berufsausbildung nur geeignet, wenn sie von der nach Landesrecht zuständigen Behörde 

nach Anhören der zuständigen Stelle als Ausbildungsstätte anerkannt ist. 

(2) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft kann zur 

Förderung der Berufsbildung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und 

Forschung nach Anhören des Ständigen Ausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung 

durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Mindestanfor-

derungen für die Größe, die Einrichtung und den Bewirtschaftungszustand der Ausbildungs-

stätte festsetzen. 

 

 

VIERTER ABSCHNITT 

BERUFSBILDUNG IM ÖFFENTLICHEN DIENST 

 

§ 83 

Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt nicht für ein Berufsausbildungsverhältnis, das ausdrücklich mit dem aus-

schließlichen Ziel einer späteren Verwendung als Beamter begründet wird. 

 

§ 84 

Zuständige Stelle 

(1) Im öffentlichen Dienst bestimmt für den Bund die oberste Bundesbehörde für ihren Ge-

schäftsbereich die zuständige Stelle 

1. in den Fällen der §§ 23, 24 und 45 sowie der §§ 23a, 24 und 41a der Handwerksordnung, 

2. für die Berufsbildung in anderen als den in den §§ 73 bis 75, 79, 87, 89, 91 und 93 er-

fassten Ausbildungsberufen; dies gilt auch für die der Aufsicht des Bundes unterstehenden 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts; die Länder bestimmen die 

zuständige Stelle für ihren Bereich sowie für die Gemeinden, die Gemeindeverbände und die 

sonstigen der Aufsicht der Länder unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 

des öffentlichen Rechts. 

                                                           
12 Vgl. Fußnote zu § 76. 
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(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Ausbildungsberufe, in denen im Bereich der Kirchen und 

sonstigen Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts oder außerhalb des öffentlichen 

Dienstes nach Ausbildungsordnungen des öffentlichen Dienstes ausgebildet wird. 

(3) Im Bereich des Bundes ist die oberste Bundesbehörde oder die von ihr bestimmte Be-

hörde die zuständige Behörde im Sinne der §§ 23, 24, 37 Abs. 4, §§ 41 und 56 Abs. 2 und 3. 

Ist eine oberste Bundesbehörde oder eine oberste Landesbehörde zuständige Stelle im Sin-

ne dieses Gesetzes, so bedarf es in den Fällen des § 37 Abs. 4, der §§ 41 und 56 Abs. 3 

keiner Genehmigung. 

(4) entfällt. 

 

§ 84a 

Zuständige Stelle für den Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften 

des öffentlichen Rechts 

Die Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts bestimmen für 

ihren Bereich die zuständige Stelle für die Berufsbildung in anderen als den in den §§ 73 bis 

75, 79, 84, 87, 89, 91 und 93 erfassten Ausbildungsberufen. 

 

§ 85 

Verpflichtung zum Soldaten auf Zeit 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 gilt nicht für Vereinbarungen, in denen der Auszubildende sich für die Zeit 

nach Abschluss der Berufsausbildung bis zur Dauer von vier Jahren als Soldat auf Zeit ver-

pflichtet. 

 

§ 8613 

Zulassung zur Abschlussprüfung 

(1) Soldaten auf Zeit und ehemalige Soldaten sind nach § 40 Abs. 2 Satz 2 und nach § 37 

Abs. 2 Satz 2 der Handwerksordnung zur Abschlussprüfung zuzulassen, wenn das Bundes-

ministerium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle bescheinigt, dass der Be-

werber Kenntnisse und Fertigkeiten erworben hat, welche die Zulassung zur Prüfung recht-

fertigen. 

(2) Absatz 1 gilt für Polizeivollzugsbeamte im Bundesgrenzschutz entsprechend mit der 

Maßgabe, dass an die Stelle des Bundesministeriums der Verteidigung das Bundesministe-

rium des Innern tritt. 

 

                                                           
13 Vgl. Fußnote zu § 76. 
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FÜNFTER ABSCHNITT 

BERUFSBILDUNG DER RECHTSANWALTS-, PATENTANWALTS- UND 

NOTARGEHILFEN 

 

§ 87 

Zuständige Stelle 

(1) Für die Berufsbildung der Rechtsanwaltsgehilfen sind die Rechtsanwaltskammern, für die 

Berufsbildung der Patentanwaltsgehilfen die Patentanwaltskammern, für die Berufsbildung 

der Notargehilfen die Notarkammern und in ihrem Tätigkeitsbereich die Notarkassen zustän-

dige Stelle im Sinne dieses Gesetzes. Die Rechtsanwaltskammern sind auch zuständige 

Stelle für die Berufsbildung der Gehilfen, die gleichzeitig zum Rechtsanwalts- und Patentan-

waltsgehilfen oder zum Rechtsanwalts- und Notargehilfen ausgebildet werden. 

(2) In den Fällen der §§ 23 und 24 treten an die Stelle der nach Landesrecht zuständigen 

Behörde die für die Aufsicht über die Rechtsanwalts- und Notarkammern, die Patentanwalts-

kammern und die Notarkasse jeweils zuständigen Behörden. 

 

§ 8814 

Fachliche Eignung 

Die für die fachliche Eignung erforderlichen beruflichen Fertigkeiten und Kenntnisse besitzt 

für den jeweiligen Ausbildungsberuf, wer zur Rechtsanwaltschaft oder zur Patentanwalt-

schaft zugelassen oder als Notar bestellt ist. 

 

 

SECHSTER ABSCHNITT 

BERUFSBILDUNG DER GEHILFEN IN WIRTSCHAFTS- UND STEUERBERATENDEN 

BERUFEN 

 

§ 89 

Zuständige Stelle 

(1) Für die Berufsbildung der Gehilfen in wirtschafts- und steuerberatenden Berufen sind 

jeweils für ihren Bereich die Wirtschaftsprüferkammern und die Berufskammern der Steuer-

berater und der Steuerbevollmächtigten zuständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes. Durch 

Vereinbarung können die der zuständigen Stelle nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben 

                                                           
14 Vgl. Fußnote zu § 76. 
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einer anderen Kammer übertragen werden; die Vereinbarung bedarf der Genehmigung 

durch die Aufsichtsbehörden. 

 

(2) In den Fällen der §§ 23 und 24 treten an die Stelle der nach Landesrecht zuständigen 

Behörde die für die Aufsicht über die Wirtschaftsprüferkammern und die Berufskammern der 

Steuerberater und Steuerbevollmächtigten jeweils zuständigen Behörden. 

 

§ 9015 

Fachliche Eignung 

Die für die fachliche Eignung erforderlichen beruflichen Fertigkeiten und Kenntnisse besitzt, 

wer als Wirtschaftsprüfer, als vereidigter Buchprüfer, als Steuerberater oder als Steuerbe-

vollmächtigter bestellt oder anerkannt ist. 

 

 

SIEBENTER ABSCHNITT 

BERUFSBILDUNG DER ARZT-, ZAHNARZT- UND APOTHEKENHELFER 

 

§ 91 

Zuständige Stelle 

(1) Für die Berufsbildung der Arzt-, Zahnarzt- und Apothekenhelfer sind die Ärzte-, Zahn-

ärzte- und Apothekerkammern jeweils für ihren Bereich zuständige Stelle im Sinne dieses 

Gesetzes. 

(2) In den Fällen der §§ 23 und 24 tritt an die Stelle der nach Landesrecht zuständigen Be-

hörde die für die Aufsicht über die jeweilige Kammer zuständige Behörde. 

 

§ 9216 

Fachliche Eignung 

Die für die fachliche Eignung erforderlichen beruflichen Fertigkeiten und Kenntnisse besitzt 

für den jeweiligen Ausbildungsberuf, wer als Arzt, Zahnarzt oder Apotheker bestallt oder ap-

probiert ist. 

 

                                                           
15 Vgl. Fußnote zu § 76. 
16 Vgl. Fußnote zu § 76. 
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ACHTER ABSCHNITT 

BERUFSBILDUNG IN DER HAUSWIRTSCHAFT 

 

§ 9317 

Zuständige Stelle 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung kann im Einvernehmen mit dem Bun-

desministerium für Bildung und Forschung durch Rechtsverordnung die für die Berufsbildung 

in der Hauswirtschaft, ausgenommen die ländliche Hauswirtschaft, zuständige Stelle 

bestimmen. 

 

§ 9418 

Fachliche Eignung 

(1) Die für die fachliche Eignung erforderlichen beruflichen Fertigkeiten und Kenntnisse be-

sitzt, wer 

1. die Meisterprüfung in dem Ausbildungsberuf bestanden hat, in dem ausgebildet werden 

soll, oder 

2. eine Abschlussprüfung an einer öffentlichen oder staatlich anerkannten höheren Fach-

schule in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung bestanden hat und eine 

angemessene Zeit in seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist. 

(2) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann Personen, die den Voraussetzungen des 

Absatzes 1 nicht entsprechen, die fachliche Eignung nach Anhören der zuständigen Stellen 

widerruflich zuerkennen. 

 

§ 9519 

Meisterprüfung 

(1) Für die Abnahme der Meisterprüfung errichtet die nach Landesrecht zuständige Behörde 

einen Ausschuss. Bei Bedarf können gemeinsame Prüfungsausschüsse errichtet werden. 

(2) Die §§ 37, 38 und 41 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass im Falle des 

§ 37 Abs. 3 die Beauftragten der Arbeitgeber auf Vorschlag der zuständigen Stelle (§ 93 

Abs. 1) berufen werden. 

(3) Zur Meisterprüfung ist zuzulassen, wer eine Abschlussprüfung in einem hauswirtschaft-

lichen Ausbildungsberuf bestanden hat und danach eine mindestens dreijährige praktische 
                                                           
17 Vgl. Fußnote zu § 76. 
18 Vgl. Fußnote zu § 76. 
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Tätigkeit in dem Beruf nachweist, in dem er die Prüfung ablegen will. In Ausnahmefällen 

kann der Meisterprüfungsausschuss von den Voraussetzungen des Satzes 1 ganz oder teil-

weise befreien. 

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung kann im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium für Bildung und Forschung nach Anhören des Ständigen Ausschusses 

des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung 

des Bundesrates bedarf, die Anforderungen in der Meisterprüfung festsetzen. 

 

§ 9620 

Eignung der Ausbildungsstätte 

(1) Eine Ausbildungsstätte ist nach Art und Einrichtung im Sinne des § 22 Abs. 1 Nr. 1 für die 

Berufsausbildung nur geeignet, wenn sie von der nach Landesrecht zuständigen Behörde 

nach Anhören der zuständigen Stelle als Ausbildungsstätte anerkannt ist. 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung kann im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium für Bildung und Forschung zur Förderung der Berufsbildung nach An-

hören des Ständigen Ausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsver-

ordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Mindestanforderungen für die 

Größe, die Einrichtung und den Bewirtschaftungszustand der Ausbildungsstätte festsetzen. 

 

 

NEUNTER ABSCHNITT 

SONSTIGE BERUFS- UND WIRTSCHAFTSZWEIGE 

 

§ 97 

Ermächtigung 

Das zuständige Fachministerium kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 

Bildung und Forschung durch Rechtsverordnung für Fälle, die in den §§ 74 bis 96 nicht ge-

regelt sind, die zuständige Stelle bestimmen und Vorschriften über die für die fachliche Eig-

nung erforderlichen beruflichen Fertigkeiten und Kenntnisse sowie die Eignung der Ausbil-

dungsstätte erlassen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung kann durch 

Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, für die Fälle des Sat-

zes 1 Vorschriften über die berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse erlassen. Der 

Ständige Ausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung ist vorher zu hören. 

                                                                                                                                                                                     
19 Vgl. Fußnote zu § 76. 
20 Vgl. Fußnote zu § 76. 
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SIEBENTER TEIL 

BUSSGELDVORSCHRIFTEN 

§ 98 

(aufgehoben) 

 

§ 99 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 4 Abs. 1 oder 4 den wesentlichen Inhalt des Vertrages oder seine wesent-

lichen Änderungen nicht schriftlich niederlegt, 

2. entgegen § 4 Abs. 3 oder 4 dem Auszubildenden oder dessen gesetzlichem Vertreter die 

unterzeichnete Niederschrift nicht aushändigt, 

3. dem Auszubildenden Aufgaben überträgt, die dem Ausbildungszweck nicht dienen, 

4. entgegen § 7 dem Auszubildenden die für die Teilnahme am Berufsschulunterricht, an 

Prüfungen oder an Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte erforderliche 

Zeit nicht gewährt, 

5. Auszubildende einstellt oder ausbildet, obwohl er nach § 20 Abs. 2 Nr. 1 persönlich oder 

nach § 20 Abs. 3 fachlich nicht geeignet ist, 

6. entgegen § 20 Abs. 4 einen Ausbilder bestellt, obwohl dieser nach § 20 Abs. 2 Nr. 1 per-

sönlich oder nach § 20 Abs. 3 fachlich nicht geeignet ist oder diesem die Ausbildung nach 

§ 24 untersagt worden ist, 

7. Auszubildende einstellt oder ausbildet, obwohl ihm das Einstellen oder Ausbilden nach 

§ 24 untersagt worden ist, 

8. entgegen § 33 die Eintragung in das Verzeichnis nicht oder nicht rechtzeitig beantragt 

oder eine Ausfertigung der Vertragsniederschrift nicht beifügt, 

9. entgegen § 45 Abs. 1 Satz 3 der zuständigen Stelle oder ihrem Beauftragten eine Aus-

kunft nicht, nicht rechtzeitig, unrichtig oder unvollständig erteilt, Unterlagen nicht vorlegt oder 

eine Besichtigung nicht gestattet, 

10. entfällt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1, 2, 8 bis 10 können mit einer Geldbuße bis 

zu eintausend Euro, die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 3 bis 7 mit einer Geldbuße 

bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 
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ACHTER TEIL 

ÄNDERUNGEN UND AUSSERKRAFTTRETEN VON VORSCHRIFTEN 

 

§ 100 

Handwerksordnung 

- Änderungsvorschrift - 

 

§ 101 

Neufassung der Handwerksordnung 

- Bekanntmachungsermächtigung - 

 

§ 102 

Arbeitsgerichtsgesetz 

- Änderungsvorschrift - 

 

§ 103 

Industrie- und Handelskammergesetz 

- Änderungsvorschrift - 

 

§ 104 

Gewerbeordnung 

- Änderungsvorschrift - 

 

§ 105 

Erstes Strafrechtsreformgesetz 

- Änderungsvorschrift - 

 

§ 106 

Weitere Vorschriften 

- Änderungsvorschrift - 
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NEUNTER TEIL 
ÜBERGANGS- UND SCHLUSSVORSCHRIFTEN21 

 

§ 107 

Heil- und Heilhilfsberufe 

(1) Bundesgesetzliche Regelungen über die Berufsbildung in Heil- und Heilhilfsberufen blei-

ben unberührt. 

(2) Solange und soweit von den Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen nach 

diesem Gesetz kein Gebrauch gemacht wird, werden die Landesregierungen ermächtigt, 

solche Rechtsverordnungen im Bereich der Heilhilfsberufe zu erlassen. Die Ermächtigung 

kann auf oberste Landesbehörden weiter übertragen werden. 

 

§ 108 

Fortgeltung bestehender Regelungen 

(1) Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes anerkannten Lehrberufe und Anlernberufe oder 

vergleichbar geregelten Ausbildungsberufe gelten als Ausbildungsberufe im Sinne des § 25 

Abs. 1. Die Berufsbilder, die Berufsbildungspläne, die Prüfungsanforderungen und die Prü-

fungsordnungen für diese Berufe sind bis zum Erlass der Ausbildungsordnungen nach § 25 

Abs. 1 und der Prüfungsordnungen nach § 41 anzuwenden. 

(2) Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten Prüfungszeugnisse in Berufen, die nach 

Absatz 1 als anerkannte Ausbildungsberufe gelten, stehen Prüfungszeugnissen nach § 34 

Abs. 2 gleich. 

 

§ 108a22 

Gleichstellung von Abschlusszeugnissen im Rahmen der Deutschen Einheit 

Prüfungszeugnisse nach der Systematik der Ausbildungsberufe und der Systematik der 

Facharbeiterberufe und Prüfungszeugnisse nach § 34 Abs. 2 stehen einander gleich. 

 

§ 109 

Umwandlung der Prüfungsausschüsse 

- nicht abgedruckt – 
                                                           
21 In den Maßgaben zur Anwendung des Berufsbildungsgesetzes im Einigungsvertrag sind für die Rechtsangleichung in den 
beigetretenen Gebieten bedeutsame Übergangsregelungen getroffen worden 
22 § 108a eingefügt durch Anlage I, Kap. XVI, Sachgebiet C, Abschnitt II, Nr. 1 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 
i. V. mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. II S. 885, 1135). 
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§ 110 

Zwischenprüfungen 

- gegenstandslos - 

 

§ 111 

Fortsetzung der Berufsausbildung 

- nicht abgedruckt - 

 

§ 112 

Europaklausel 

(1) Die Anerkennung der Befähigungsnachweise von Angehörigen eines Mitgliedstaates der 

Europäischen Gemeinschaft oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den Euro-

päischen Wirtschaftsraum erfolgt in den Fällen des § 40 Abs. 2, § 76 Abs. 1, § 77 Abs. 1 und 

4, § 80 Abs. 1, § 81 Abs. 3, § 94 Abs. 1 und § 95 Abs. 3 nach der Richtlinie 89/48/EWG des 

Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hoch-

schuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABI. EG 1989 

Nr. L 19 S. 16) und der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite 

allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur 

Richtlinie 89/48/EWG (ABI. EG Nr. L 209 S. 25). 

(2) Die Anerkennung kann unter den in Artikel 4 der in Absatz 1 genannten Richtlinien auf-

geführten Voraussetzungen davon abhängig gemacht werden, dass gemäß Artikel 4 Abs. 1 

Buchstabe a dieser Richtlinien Berufserfahrung nachgewiesen oder gemäß Artikel 4 Abs. 1 

Buchstabe b dieser Richtlinien ein Anpassungslehrgang absolviert oder eine Eignungsprü-

fung abgelegt wird. 

(3) Die Entscheidung über die Anerkennung trifft die zuständige Stelle. Sie kann die Durch-

führung von Anpassungslehrgängen und Eignungsprüfungen regeln. Die mit Begründung 

versehene Entscheidung über den Antrag muss spätestens vier Monate nach Vorlage der 

vollständigen Unterlagen des Antragstellers ergehen. 

 

§ 113 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. September 1969 in Kraft. 
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